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Vor einem Jahr – kulinarische Versorgung

Wagner’s Catering & Marder
Senf in Karls Erlebnisdorf

Am 23.03.2025 feierte Karls ein
Jahr Erlebnisdorf in Döbeln.
Fast auf den Tag genau, am
20.03.2025 hatten wir die Eh-
re, uns an der Freundewand
von Karls präsentieren zu dür-
fen.
Als regionale Partner sind wir
stolz darauf, Teil dieser beson-
deren Genuss- und Erlebniswelt zu sein und in Karls Erleb-
nisdorf ein Stück Heimat bieten zu können.

Rückblick
Ende Januar 2024 begann eine anspruchsvolle kulinarische
Mission:
Wagner’s Catering übernimmt die Baustellenversorgung
bei Karls. 
Täglich wurden bis 500 Mittagessen pünktlich ausgeliefert.
Das erfordert absoluten Teamgeist und Begeisterung für
und in der Arbeit.
Diese Zeit hat uns geprägt und wir denken heute noch mit
einem Lächeln und einem gewissen Kribbeln im Bauch an
diese Zeit zurück.
Seit Eröffnung ist Marder Senf im Bockwurstland fester Be-
standteil des 3-Gang-Menü, Döbelner Bockwurst-Marder
Senf und Toast. 
Alle Besucher, welche den einzigartigen Geschmack lieben
oder lieben gelernt haben, finden diesen im Manufakturen-
markt bei Karls in Döbeln.

Bitte senden Sie Ihre Beiträge als Word-Datei (Texte) und JPG-Datei (Bilder).
Texte und Bilder getrennt, nicht zusammengefügt, und bitte mit Autor sowie
mit Angaben zur Herkunft der Fotos versehen. !!!!!!

Der Dreck 
soll in den

Sack!

„Frühjahrsputz“ 
in Hartha 

am 12.April 2025
Dreck-weg-Tag ist Mit-mach-Tag

Möchten auch Sie diesen Tag 
unterstützen, dann reinigen Sie

den Gehweg vor Ihrem Grundstück
oder unterstützen uns bei der 

Reinigung vor öffentlichen 
Gebäuden und Anlagen.

Treffpunkt: 9.00 Uhr im Stadtpark
oder kontaktieren Sie uns unter
Tel. 0176 / 10080182 (Fr. Weise)

Der städtische Bauhof 
wird gegen 11.00 Uhr 

den zusammengekehrten Dreck
einsammeln.

„Harthaer Heimatfreunde“ e.V., IG „Wir
für ein schönes Hartha“ in Zusam -
menarbeit mit der Stadtverwaltung
Hartha
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Stadtrat – nächste Sitzungstermine – April / Mai 2025

Kultur- und Sozialausschuss:         Donnerstag, 10.04.2025
Technischer Ausschuss: Dienstag, 15.04.2025
Verwaltungsausschuss: Donnerstag, 17.04.2025
Stadtratssitzung: Donnerstag, 08.05.2025   – mit öffentlichem Teil –

Änderungen vorbehalten!

Die Sitzungen beginnen jeweils 19.00 Uhr im Rathaus der Stadt Hartha.
Interessierte Bürger sind zu den öffentlichen Sitzungen herzlich eingeladen. Die öffentliche Ta-
gesordnung wird 7 Tage vor dem Sitzungstermin an der Bekanntmachungstafel am Rathaus
ausgehangen. Auf der Homepage der Stadt Hartha www.hartha.de können ebenfalls die 
Tagesordnung und die öffentlichen Sitzungsunterlagen eingesehen werden.

Stadtverwaltung Hartha

Karl-Marx-Straße 32, 04746 Hartha
Telefon: 034328 / 520
Fax: 034328 / 52103
E-Mail: stadtverwaltung@hartha.de  
Internet: www.hartha.de

Öffnungszeiten – 
Stadtverwaltung Hartha/ Bürgerbüro
Montag 09.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag 09.00 bis 12.00 Uhr

13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09.00 bis 12.00 Uhr

13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag nur nach Vereinbarung

Bürgermeistersprechstunde:  
mit Terminvereinbarung, jederzeit möglich

Direktwahlnummern:
Sekretariat Bürgermeister           034328 52102
Amtsleiterin Hauptamt/
Finanzen                                             034328 52135
Öffentlichkeitsarbeit & Wahlen   034328 52111
Kindergärten/Schulen 034328 52115
Bürgerservice/Fundbüro/            034328 52132
Gewerbeamt 
Einwohnermeldeamt 034328 52139
Standesamt 034328 52136
Leiterin Finanzen/IT/
Digitalisierung 034328 52125
Steueramt 034328 52134
Stadtkasse     034328 52122

034328 52123
Amtsleiter Bau- /Ordnungsamt  034328 52160
Sachgebietsleiter GLM                  034328 52164
Bauleitplanung/
Bauverwaltung 034328 52168
Ordnungsamt 034328 52133

034328 52137
Bauverwaltung Tiefbau 034328 52161
Bauverwaltung Hochbau              034328 52169
Gebäude- u. 
Liegenschaftsman. 034328 52160
Hoch- und Tiefbau, 034328 52167
Grünflächen
Bauhof 034328 38704
Bibliothek/Stadtinformation      034328 38331
HarthArena 034328 669918
Kleiderstübchen 0152 25169023

Kindertageseinrichtungen
„Krümelburg“ Gersdorf              034328 370058
„Kinderhaus“ Hartha 034328 38388
„Villa Kunterbunt“ Hartha            034328 38313
„Pusteblume“ Wendishain           034321 13502

Schulen / Hort
Grundschule Gersdorf 034328 370057
Pestalozzi Grundschule 
Hartha 034328 602920
Pestalozzi Oberschule 
Hartha 034328 602910
Martin-Luther-Gymnasium 
Hartha 034328 38338
Hort „Sonnenschein“ 034328 602924
Hort „Villa Kunterbunt“ 034328 38313
Jugendhaus „SUNSHINE“         0159 06768454

Öffentliche Bekanntmachung / Informationen

Folgende Beschlüsse fasste der Stadtrat der Stadt Hartha 
in seiner öffentlichen Sitzung am 20. März 2025: 

Beschluss Nr. 031/25
Der Stadtrat der Stadt Hartha beschloss die Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für die
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Hartha – Feuerwehrkostensatzung. 

Beschluss Nr. 043/25
Der Stadtrat der Stadt Hartha beschloss, Zuschlag für die Maßnahme: Neubau Feuerwehrgeräte-
haus Ortswehr Gersdorf, Am Schanzenbach 19, 04746 Hartha, OT Gersdorf; Leistung: Los 12 Rüt-
telboden Fahrzeughalle der Firma area tegulis GmbH aus 99831 Amt Creuzberg mit einer Auftrags-
summe brutto i.H.v. 31.893,67 € zu erteilen.  

Beschluss Nr. 044/25     
Der Stadtrat der Stadt Hartha beschloss, Zuschlag für die Maßnahme: Neubau Feuerwehrgeräte-
haus Ortswehr Gersdorf, Am Schanzenbach 19, 04746 Hartha, OT Gersdorf; Leistung: Los 15
Schließanlage, elektronisch der Firma Jentzsch · Gesellschaft für Informationssysteme mbH aus
04720 Döbeln mit einer Auftragssumme brutto i.H.v. 19.654,44 € zu erteilen.

Beschluss Nr. 045/25
Der Stadtrat der Stadt Hartha beschloss, Zuschlag für die Maßnahme: Neubau Feuerwehrgeräte-
haus Ortswehr Gersdorf, Am Schanzenbach 19, 04746 Hartha, OT Gersdorf; Leistung: Los 18 Au-
ßenanlagen der Firma Baugenossenschaft Grimma eG aus 04668 Grimma mit einer Auftragssum-
me brutto i.H.v. 144.158,10 € zu erteilen.

Beschluss Nr. 046/25
Der Stadtrat der Stadt Hartha hat beschlossen, den Auftrag zur örtlichen Prüfung des Jahresab-
schlusses 2024 an die B&P Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH sowie den Auftrag zur überört-
lichen Prüfung an den Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dr. Wieland Remde gemäß den im
Sachvortrag dargestellten Konditionen zu vergeben.

Beschluss Nr. 047/25
Der Stadtrat der Stadt Hartha nahm die Abrechnung zu den kommunalen Wohnungen für das Ge-
schäftsjahr 2024 zur Kenntnis und erteilte der Wohnbau Hartha GmbH Entlastung.   

Beschluss Nr. 049/25
Der Stadtrat der Stadt Hartha beschloss, den Auftrag für die Erbringung der Betreuungsleistun-
gen im Haushaltsjahr 2025 für das Gebiet „Historische Stadtquartiere / Areal Pestalozzischule“ –
Programme „Stadtumbau“ (SU) und „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (WEP) – der 
Renner Projektmanagement GmbH & Co. KG aus Delitzsch mit einem Honorarrahmen i.H.v.
48.537,72 € zu erteilen.

www.hartha.de
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§ 5  Kostenschuldner

(1) Kostenersatz für Leistungen nach § 3 und § 4 dieser Satzung wird
verlangt von:
a. dem Auftraggeber der Leistung
b. demjenigen, dessen Verhalten die Leistung erforderlich gemacht

hat
c. dem Eigentümer der Sache, deren Zustand die Leistung erforder-

lich gemacht hat
d. von demjenigen, der die tatsächliche Gewalt über eine solche

Sache ausübt, oder
e. demjenigen, in dessen Interesse der Einsatz erfolgt ist.

(2) Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 6  Berechnung des Kostenersatzes

(1) Der Kostenersatz wird nach dem jeweils gültigen Kostenverzeichnis
für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Hartha erhoben. Das Ko-
stenverzeichnis ist als Anlage Bestandteil der Satzung.  Der Kosten-
ersatz wird nach Zeitaufwand, Art und Anzahl des in Anspruch ge-
nommenen Personals, der Fahrzeuge und des Materials erhoben.
Die Kostensätze der Fahrzeuge beinhalten die Kosten für die auf den
Fahrzeugen verlasteten Geräte und unterliegen einer landeseinheit-
lichen Festlegung.

(2) Für Leistungen, die nicht in den §§ 22 und 69 SächsBRKG geregelt
sind, kann Kostenersatz abweichend vom Kostenverzeichnis ver-
traglich vereinbart werden. Der Auftrag für diese Leistungen soll
schriftlich erfolgen.

(3) Die Einsatzzeit für Personal und Fahrzeuge beginnt mit der   Alarmie-
rung/Anforderung der Feuerwehr und endet entweder mit Beginn
des nächsten Einsatzes oder mit der Erklärung der Einsatzleitung
über das Ende des Einsatzes, spätestens mit Herstellung der Ein-
satzbereitschaft nach dem Wiedereinrücken in die Feuerwehrgeräte-
häuser.

(4) Die Einsatzzeit wird minutengenau abgerechnet.
(5) Abweichend davon beinhaltet der Zeitansatz beim vorbeugenden

Brandschutz die Kontroll- und Beratungszeit, die Vor- und Nachbe-
reitungszeit und bei Ortsbegehungen die Hin- und Rückfahrzeit. Die
Abrechnung erfolgt minutengenau.

(6) Für die beim Einsatz verbrauchten Materialien werden die jeweiligen
Sachkosten und gegebenenfalls Entsorgungskosten berechnet. Zu-
sätzlich wird ein Verwaltungskostenzuschlag in Höhe von 10 Prozent
der Rechnungssumme erhoben.

(7) Werden durch den Einsatz Ausrüstungsgegenstände oder Geräte un-
brauchbar oder verlustig, so können die Kosten für den Zeitwert dem
Kostenschuldner/der Kostenschuldnerin in Rechnung gestellt wer-
den, wenn diesem/dieser ein Verschulden trifft.

(8) Entstehen der Feuerwehr durch Inanspruchnahme von Personen,
Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen Dritter zusätzli-
che Kosten, so sind diese zu erstatten. Zusätzliche Kosten im Sinne
dieser Satzung entstehen z.B. durch die Inanspruchnahme von Spezi-
aldienstleistungen Dritter und speziellen Materialien bzw. Geräten,
die nicht von der Freiwilligen Feuerwehr Hartha vorgehalten werden.

(9) Für Aufwendungen, die durch Hilfeleistungen von benachbarten Ge-
meinden oder durch Werkfeuerwehren entstehen, werden Kosten in
der Höhe verlangt, wie sie der Stadt in Rechnung gestellt werden.

(10)Ersatz der Kosten soll nicht verlangt werden oder so angemessen re-
duziert werden, soweit ihre Erhebung eine unbillige Härte wäre.

§ 7 Entstehung und Fälligkeit des Kostenersatzes

(1) Der Anspruch auf Kostenersatz entsteht mit Beendigung des Einsat-
zes / der Leistung der Feuerwehr. Der Kostenersatz wird durch Be-
scheid erhoben. Die Fälligkeit wird im Bescheid bestimmt.

(2) Im Übrigen gelten die Vorschriften des Sächsischen Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzes.

Satzung über die Erhebung von Kostenersatz 
für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr 

der Stadt Hartha 
(Feuerwehrkostensatzung)

Aufgrund des § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in
der jeweils geltenden Fassung, der §§ 22 und 69 des Sächsischen Ge-
setzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
(SächsBRKG) vom 04. März 2024 (SächsGVBI. S. 289), des § 17 der Ver-
ordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Feuer-
wehren und die Brandverhütungsschau im Freistaat Sachsen (Sächsi-
sche Feuerwehrverordnung - SächsFwVO) sowie § 8a des Sächsischen
Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der jeweils geltenden Fas-
sung, hat der Stadtrat der Stadt Hartha in seiner Sitzung am 20.03.2025
folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Begriffsbestimmungen

(1) Kostenersatz im Sinne dieser Satzung beinhaltet die Aufwendungen
der Freiwilligen Feuerwehr Hartha für:
• die Durchführung von Pflichtleistungen, für die nach dieser Sat-

zung unter bestimmten Voraussetzungen Erstattung verlangt
wird und

• Einsätze der Feuerwehr außerhalb der Brandbekämpfung und
die Durchführung anderer Leistungen.

(2) Ein Einsatz im Sinne dieser Satzung ist jede auf die Durchführung ei-
ner Feuerwehrleistung gerichtete Tätigkeit der Feuerwehr, die auf
Anforderung oder von Amtswegen erfolgt.

§ 2 Geltungsbereich

(1) Diese Satzung gilt für alle Leistungen und Tätigkeiten der Freiwilli-
gen Feuerwehr Hartha im Sinne der § 2 Abs. 1, 6, § 16 Abs. 1 und 2,
§ 22, § 23 und § 69 des SächsBRKG.

(2) Diese Satzung gilt auch für Leistungen und Tätigkeiten der Freiwilli-
gen Feuerwehr Hartha nach der jeweils geltenden Feuerwehrsat-
zung der Stadt Hartha.

Die einsatztaktisch notwendigen Kräfte und Mittel für den Einsatz be-
stimmt die Feuerwehr unter Berücksichtigung der Alarm- und Ausrücke-
ordnung.

§ 3 Erhebung des Kostenersatzes

(1) Für Pflichtaufgaben der Feuerwehr der Stadt Hartha wird gemäß
§ 69 Abs. 2 SächsBRKG Kostenersatz verlangt. Für Einsätze der Feu-
erwehr außerhalb der Brandbekämpfung und andere Leistungen der
Feuerwehr wird auf der Grundlage des § 69 Abs. 3 SächsBRKG und
dieser Satzung Ersatz der Kosten verlangt. Gemäß § 22 SächsBRKG
i.V. m. § 17 SächsFwVO werden Kosten auch für Leistungen im Rah-
men des vorbeugenden Brandschutzes erhoben.

(2) Eine Pflicht zur Zahlung der Kosten besteht auch dann, wenn es zur
Durchführung des Auftrages am Einsatzort nicht kommt, weil der An-
lass für den Einsatz nicht bzw. nicht mehr besteht.

(3) Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner.
§ 7 Abs. 4 Sächsisches Verwaltungskostengesetz (SächsVwKG) gilt ent-
sprechend.

§ 4 Kostenersatzpflichtige sonstige Tätigkeiten

(1) Die Feuerwehr kann, über ihre Pflichtaufgaben hinaus, auch sonsti-
gen Leistungsersuchen gegen Kostenersatz nachkommen, wenn
a. Ihre Aufgaben nach § 16 Abs. 1 und 2 SächsBRKG hierdurch nicht

beeinträchtigt werden und
b. Nur die Feuerwehr mit ihrer besonderen technischen Ausrüstung

die gewünschte Leistung erbringen kann.
(2) Ein Rechtsanspruch auf solche Hilfeleistungen besteht nicht.
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Anlage
zur Satzung der Gemeinde Hartha über die Erhebung von Kostenersatz
Für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Hartha (Feuerwehrkosten-
satzung)

Kostenverzeichnis für Leistungen der Feuerwehr

Personaleinsatz EUR/min

je Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr 0,29

Einsatz von Fahrzeugen nach Fahrzeuggruppen EUR/min

Kommandowagen (KdoW) 0,88

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) 6,63

Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) 4,63

Gerätewagen Logistik (GW-L1) 2,22

Mannschaftstransportwagen (MTW) 0,94

Mittleres Löschfahrzeug (MLF) 2,19

Löschfahrzeug (LF 20) 5,77

Beleuchtungsanhänger (BLA Polyma) 2,28

Schlauchtransportanhänger 0,15

Transportanhänger 0,13

Die landeseinheitlichen Kostensätze gelten auch für Feuerwehrfahrzeu-
ge, die hinsichtlich ihres taktischen Einsatzwertes, ihrer zulässigen Ge-
samtmasse und ihrer technischen Beladung gleichwertig mit den Ge-
nannten sind.
Kosten nach § 62 SächsBRKG sind nicht in der Pauschale enthalten und
können gesondert abgerechnet werden.

§ 8 Erlass und Stundung der Kosten

(1) Auf Antrag des Kostenschuldners kann der Kostenersatz, soweit die-
ser nach Lage des Einzelfalls eine unbillige Härte darstellt, teilweise
erlassen oder gestundet werden.

(2) Diese Regelung gilt nicht für den Kostenersatz für freiwillige Leistun-
gen der Feuerwehr.

§ 9 Haftung

(1) Für Schäden, die bei Hilfe- und Dienstleistungen durch Angehörige
der Feuerwehr verursacht werden, haftet die Stadtverwaltung nur,
wenn der Schaden auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhal-
ten der Feuerwehrangehörigen zurückzuführen ist.

(2) Sachschäden, die der Feuerwehr bei Ausführung der Leistungen
durch die hiermit verbundene Gefahr entstanden sind, hat der
Schuldner zu ersetzen, sofern sie nicht vom Feuerwehrpersonal ver-
schuldet sind.

(3) Die Feuerwehr haftet nicht für Personen- und Sachschäden, die
durch unsachgemäße Behandlung der in Anspruch genommenen
Geräte und Ausrüstungsgegenstände durch den Schuldner verur-
sacht worden sind.

(4) Bei der Gestellung von Fahrzeugen und Geräten hat der Schuldner
grundsätzlich für entwendete sowie durch unsachgemäße Handha-
bung beschädigte Fahrzeuge und Geräte Ersatz, zumindest des Zeit-
wertes, zu leisten.

§ 10 Datenverarbeitung

(1) Zur Ermittlung und zur Festsetzung des Kostenersatzes im Rahmen
dieser Satzung ist die Verarbeitung folgender personenbezogener
Daten zulässig:
• Name und Anschrift des Kostenschuldners
• ggf. Kfz - Kennzeichen des Kostenschuldners

(2) Es gelten die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 (Daten-
schutzgrundverordnung)

§ 11 Inkrafttreten/Außerkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 03.04.2025 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Feuerwehrkostensatzung der Stadt Hartha, be-

schlossen am 27.04.1995 außer Kraft.

Hartha, 20.03.2025

Ronald Kunze 
Bürgermeister

Hinweis §4 Abs. 4 SächsGemO:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung
als von Anfang an gültig zustande gekommen. 2Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen Gesetz-

widrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat
oder

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber
der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann
diese Verletzung geltend machen. 

Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen 
ist verboten!

Das Verbrennen von pflanzlichen
Abfällen unterliegt dem neuen
Sächsischen Kreislauf- und Bo-
denschutzgesetz. Demnach ist ein
„Verbrennen“ gänzlich verboten.

Pflanzliche Abfälle sind vorrangig
zu verwerten. Dies kann wie folgt
geschehen. Pflanzliche Abfälle
dürfen auf dem Grundstück, auf
dem sie anfallen, durch
• Liegenlassen,
• Untergraben,
• Unterpflügen oder
• Kompostieren
verwertet werden.

Ist dies nicht möglich, sind im Landkreis ausreichende Anlagen und
Wertstoffhöfe vorhanden, welche den Pflanzenabfall annehmen. Die
Standorte der Anlagen bzw. Wertstoffhöfe sind im Abfallkalender 2025
nachzulesen, der jedem Haushalt zugestellt wurde. Alternativ können
Sie auch die Biotonne nutzen.
Jede vorsätzliche oder fahrlässige Handlung, die den geltenden Bestim-
mungen zuwiderläuft, kann als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld
geahndet werden.

Bau- uns Ordnungsamt
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Bekanntmachung von 
Öffentlichen Ausschreibungen

Das Bauamt der Stadtverwaltung Hartha in-
formiert, dass auf der Internetpräsentation
der Stadt Hartha unter der Rubrik „Bauen
und Wirtschaft“ regelmäßig alle öffentli-
chen Ausschreibungen bekannt gemacht
werden. Interessierte Firmen können sich
dort über die jeweiligen Bauvorhaben sowie
die Veröffentlichungstermine der Ausschrei-
bungen im Vergabeportal www.evergabe.de
informieren.

Schiedsstelle: 
„Schlichten statt Richten“

Die Aufgabe vom Friedensrichter besteht
darin, zwischen den streitenden Parteien zu
schlichten und somit den Rechtsfrieden
wieder herzustellen.
Der ehrenamtliche Friedensrichter der
Schiedsstelle Hartha, Herr Terry Heinert,
führt jeden 1. Dienstag im Monat in der Zeit
von 16.00 bis 17.00 Uhr im Rathaus Hartha
(kleiner Sitzungssaal – 1. Etage) eine
Sprechstunde für die Bürger der Stadt Hart-
ha mit seinen Ortsteilen durch.
Die Sprechstunde kann von allen Bürgern
und ohne vorherige Anmeldung genutzt
werden. 
Rückfragen können Sie gern über 
das Ordnungsamt, Nicole Salzbrenner, 
Tel. 034328 / 52133, richten. 

Polizeiposten Hartha

Karl-Marx-Str. 32, Rathaus-Nebengebäude,
04746 Hartha
Tel.:  034328 / 52110

Sprechzeiten:
Dienstag 09.00 bis 10.30 Uhr
Donnerstag 15.30 bis 17.00 Uhr
bei Nichtbesetzung – Polizeirevier Döbeln:
Tel. 03431/ 6590 
in dringenden Fällen: Notruf 110

Ortsvorsteher

• Wendishain: Frau Conny Zimmermann
0172 / 87 62 622

• Steina: Frau Carin Lau
01523 / 71 32 599
034328 / 41126

• Gersdorf: Herr Martin Reinike
0172 / 27 92 514

Die Sitzungen der Ortschaftsräte werden
durch die Ortsvorsteher anberaumt und
durchgeführt. 
Gesonderte Gesprächstermine zu Belangen
der Ortschaften können mit dem Ortsvorste-
her vereinbart werden.

Flurbereinigung: Buchheim
Städte: Bad Lausick und Colditz
Aktenzeichen: 10163-846.134-290621

Ladung zur Vorstandswahl

Mit Beschluss vom 12. März 2024 wurde vom Landratsamt Landkreis Leipzig die Flurbereinigung
Buchheim angeordnet.

Die mit der Bekanntmachung des Flurbereinigungsbeschlusses entstandene Teilnehmergemein-
schaft benötigt einen arbeitsfähigen Vorstand, der von der Teilnehmerversammlung gewählt wird.

Die Teilnehmer, d.h. alle Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigten im Flurbereinigungsge-
biet oder deren gesetzliche Vertreter und Bevollmächtigte, werden hiermit herzlich zur 

Teilnehmerversammlung
am: Dienstag, dem 29. April 2025
Beginn: 18.00 Uhr
Ort: Aula der „Werner-Seelenbinder-Oberschule“

Frohburger Straße 9
04651 Bad Lausick

eingeladen.

Tagesordnung:
1. Erläuterung der Aufgaben des Vorstandes und des Wahlverfahrens
2. Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft
3. Allgemeine Aussprache

Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft. Er soll das volle Vertrauen der Teil-
nehmer besitzen. Wünschenswert ist deshalb, dass sich möglichst viele Teilnehmer an der Wahl
des Vorstands beteiligen.

Das Landratsamt Landkreis Leipzig (LRA), Vermessungsamt, Sachgebiet Ländliche Neuordnung
hat die Zahl der Mitglieder des Vorstands und deren Stellvertreter auf je 4 festgesetzt. Der Vorsit-
zende des Vorstands und sein Stellvertreter werden vom LRA, Vermessungsamt, Sachgebiet Länd-
liche Neuordnung bestimmt. Die Zahl der zu wählenden Mitglieder des Vorstands und deren Stell-
vertreter beträgt somit 8.

Wahlberechtigt sind nur Teilnehmer. Die Teilnehmer sind die Eigentümer der zum Flurbereini-
gungsgebiet gehörenden Grundstücke, Gebäude und Anlagen. Erbbauberechtigte stehen den Ei-
gentümern gleich (§ 10 Nr. 1 Flurbereinigungsgesetz – FlurbG).

Jeder Teilnehmer hat eine Stimme; gemeinschaftliche Eigentümer gelten als ein Teilnehmer. Eini-
gen sich gemeinschaftliche Eigentümer nicht über die Stimmabgabe, so können sie ihr Wahlrecht
nicht ausüben.

Die Teilnehmer müssen sich bei der Wahl durch Personaldokumente ausweisen können. Vertreter
von Körperschaften benötigen zusätzlich noch eine Vertretungsermächtigung.

Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Bevollmächtigte haben sich in der Versamm-
lung durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen, bei der die Unterschrift des Vollmachtgebers
öffentlich oder amtlich beglaubigt sein muss. Die amtliche Beglaubigung erteilt die Stadtverwal-
tung oder eine andere Behörde gebührenfrei. 

Zu beachten ist jedoch, dass nach § 21 Abs. 3 FlurbG im Wahltermin jeder Teilnehmer oder Bevoll-
mächtigte nur eine Stimme hat, auch wenn er mehrere Teilnehmer vertritt. Teilnehmer, die nicht
selbst in der Wahlversammlung anwesend sein können, werden daher zweckmäßig eine Person
bevollmächtigen, die nicht selbst als Teilnehmer stimmberechtigt ist.

In den Vorstand können alle Personen gewählt werden, die volljährig und unbeschränkt ge-
schäftsfähig sind. Die Wählbarkeit ist also nicht an Grundbesitz gebunden.

Die Mitglieder des Vorstandes werden von den im Wahltermin anwesenden Teilnehmern oder Be-
vollmächtigten gewählt.

Interessenten an der Mitarbeit im Vorstand der Teilnehmergemeinschaft sind aufgerufen, bis zur
Wahl ihre Bereitschaft beim Landratsamt Landkreis Leipzig, Obere Flurbereinigungsbehörde, Stauf-
fenbergstraße 4, 04552 Borna oder unter 03433 241 1502 mit allen Kontaktdaten zu erklären.

Borna, den 11. Februar 2025

Grobe, Sachgebietsleiter Ländliche Neuordnung 
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Einladung
zur Mitgliederversammlung
der Jagdgenossenschaft Steina

Zur Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Steina am 
11. April 2025 um 19.00 Uhr in Saalbach Nr. 5 werden hiermit alle
Eigentümer von Grundstücken, die zum gemeinschaftlichen Jagd-
bezirk Steina – Saalbach – Diedenhain gehören und auf denen die
Jagd ausgeübt werden darf, recht herzlich eingeladen.

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Bericht vom Vorstand
3. Bericht vom Kassierer 2023/2024 und 2024/2025
4. Bericht der Revisionskommission 2023/2024 und 2024/2025
5. Bericht der Jäger – Abschuss und Planung
6. Entlastung Vorstand für Vorjahr und aktuelles Jahr
7. Entlastung Kassierer für Vorjahr und aktuelles Jahr
8. Entlastung Revision für Vorjahr und aktuelles Jahr
9. Information zur Vorstandswahl 2026
10. Diskussion und Sonstiges
11. Auszahlung der Pacht
12. Gemütlicher Ausklang mit kleinem Jagdessen

Auf ein zahlreiches Erscheinen freut sich

Der Vorstand

Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft 
Wendishain

Zur Jahreshauptversammlung für das Jagdjahr 2024/2025 der
Jagdgenossenschaft Wendishain werden alle Mitglieder, Landei-
gentümer und Jagdpächter der Jagdgenossenschaft Wendishain
eingeladen.

Termin: Donnerstag, den 24.04.2025, 19.00 Uhr
Ort: Klosterschänke „Froher Mönch“ in Klosterbuch

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Feststellung der satzungsgemäßen Ladung und der Beschluss-

fähigkeit
3. Bericht des Vorsitzenden zum Jagdjahr 2024/2025
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrages
7. Entlastung des Vorstandes und der Kassiererin
8. Bericht der Jagdpächter
9. Diskussion, Anfragen, Verschiedenes

Der Jagdvorstand

ALLGEMEINES

„Sehen und gesehen werden“ – 
Hinweise zum Parken im Kreuzungsbereich

Dieses auf viele Lebensbereiche zutreffende Motto zählt zusam-
men mit dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme im öffent-
lichen Straßenverkehr zu den grundlegendsten für ein harmoni-
sches Zusammenspiel aller Verkehrsteilnehmer. Ge- und Verbote
gelten bekanntlich nicht nur für den fließenden, sondern auch den
ruhenden Verkehr.
Die Suche nach einem bestenfalls kostenlosen und schnell zu er-
reichenden Parkplatz ist insbesondere in jeder Großstadt ein ner-
venaufreibender Vorgang, entbindet den jeweiligen Fahrzeugnut-
zer allerdings nicht von der Pflicht zur Einhaltung der Halte- und
Parkvorschriften. Unter diese fallen auch das Parken im Einmün-
dungs- und Kreuzungsbereich (§ 12 der StVO). Ein unliebsamer
Strafzettel ist oft die ärgerliche Konsequenz eines solchen Parkver-
stoßes. Hinzu kommt, dass das Parken im Kreuzungsbereich zu ei-
ner Mithaftung führen kann, falls es in dem Zusammenhang zu ei-
nem Unfall kommt.

Welche Regeln gelten beim Parken im Einmündungs- und Kreu-
zungsbereich?
• Vor und nach einer Einmündung/Kreuzung gilt der Mindestab-

stand von jeweils fünf Metern (vgl. § 12 Abs. 3 Nr. 1 StVO).
• Vor einer Einmündung/Kreuzung mit rechtsseitig baulich an-

gelegtem Radweg ist der Mindestabstand von acht Metern ein-
zuhalten (vgl. § 12 Abs. 3 Nr. 2 StVO).

• Das Parken an engen und unübersichtlichen Straßenstellen ist
unzulässig (vgl. § 12 Abs. 1 Nr. 1

StVO). Das bedeutet beispielsweise, dass in einer Einmündung auf
der gegenüberliegenden Seite (durchgehende Fahrbahnkante) nur
geparkt werden darf, wenn die Restfahrbahnbreite von 3,05 Meter
nicht unterschritten wird. Es sollte genügend Platz bleiben für grö-
ßere Fahrzeuge, wie Müllabfuhr, Rettungsdienst und Feuerwehr,
da gerade diese Fahrzeuge einen größeren Rangierradius benöti-
gen.

Wozu ist diese 5-Meter-/8-Meter-Regelung eigentlich nütze?
Dieser geschützte Straßenbereich ermöglicht sowohl das unge-
hinderte Überqueren der Straße durch Fußgänger oder Fahrrad-
fahrer auf einem ausgewiesenen Radweg als auch beispielsweise
körperlich beeinträchtigen Verkehrsteilnehmern durch einen ab-
gesenkten Bordstein. Das Freihalten dieses Straßenabschnitts
dient auch dazu, den beidseitig notwendigen Sichtwinkel für Fahr-
zeuge zu gewährleisten, um nicht „auf gut Glück“ in die kreuzende
Straße einzufahren und dabei das Risiko eines Unfalls zu provozie-
ren.
Für die Einhaltung dieser Regelung erwartet die Polizei vom Ver-
kehrsteilnehmer selbstverständlich nicht den umgehenden Er-
werb eines Gliedermaßstabs. Unter Zuhilfenahme des Fahrzeug-
scheins lässt sich die Länge des eigenen Fahrzeugs herauslesen.
So hat man eine grobe Orientierung, ob man die einfache oder
doppelte Fahrzeuglänge für den geforderten Sicherheitsabstand
heranzieht.

Eine stets umsichtige und unfallfreie Fahrt wünscht 

Ihr/e Bürgerpolizist/in
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So. 11.05.2025    ÖFFNUNG HEIMATSTUBE | 14.00 bis 17.00 Uhr 
Veranstalter: Harthaer Heimatfreunde e.V.

So. 11.05.2025    STADTBIBLIOTHEK   Kulturtag in Mittelsachsen
ab 15.00 Uhr | Anmeldung in Stadtbibliothek:
034328/38331

Di. 13.05.2025    STADTBIBLIOTHEK   Vorlesen und Basteln für Kleine
16.00 Uhr oder 16.40 Uhr | Anmeldung in 
Stadtbibliothek: 034328/38331

Do. 15.05.2025   STADTBIBLIOTHEK   Vorlesen und Basteln für Kleine
16.00 Uhr oder 17.00 Uhr | Anmeldung in 
Stadtbibliothek: 034328/38331

Mi. 21.05.2025   GERSDORF Gaststätte „Lindenhof“   Langenauer 
Seniorentreffen | 14.00 Uhr | Ansprechpartner: 
Christiane Fischer

Do. 22.05.2025  STADTBIBLIOTHEK   Vortrag VHS „Ohne weiße 
Weste: Greenwashing als Werbetrick“ | 18.00 Uhr 
Anmeldung in Stadtbibliothek: 034328/38331

Fr. 23.05. bis So. 25.05.2025    BRUNNENFEST Hartha

Sa. 24.05.2025   EGH HARTHA GMBH   Tag der offenen Tür

Sa. 24.05.205     ÖFFNUNG HEIMATSTUBE zum Brunnenfest
14.00 bis 17.00 Uhr | Veranstalter: Harthaer 
Heimatfreunde e.V.

Sa. 24.05.2025   SCHÜTZENHAUS   Pfingstschießen
14.00 Uhr | Veranstalter: Harthaer Schützenverein e.V.

Sa. 31.05.2025   HARTHARENA   Jugendweihe | Veranstalter: Sächs.
Verband f. Jugendarbeit und Jugendweihe e.V. FG

Meldungen und Ergänzungen an:
Stadt Hartha Tel.: 034328 / 66 99 18
Kultur- und Sportbetrieb Hartha   Fax: 034328 / 66 99 36
Döbelner Straße 55 E-Mail: verwaltung@hartharena.de
04746 Hartha Internet: www.hartharena.de

Auszug aus dem Kultur- und Veranstaltungskalender
der Stadt Hartha und deren Ortsteile
April

Sa. 05.04.2025   HARTHARENA   Schlagerhitparade | 16.00 Uhr 
Veranstalter: Thomann Künstler Management GmbH

Di. 08.04.2025    STADTBIBLIOTHEK   Vorlesen und Basteln für Kleine
„Ach du buntes Ei“ | 16.00 Uhr oder 16.45 Uhr | Anmel-
dung in Stadtbibliothek: 034328/38331

Do. 10.04.2025   STADTBIBLIOTHEK   Vorlesen und Basteln für Kleine
„Ach du buntes Ei“ | 16.00 Uhr oder 17.00 Uhr | Anmel-
dung in Stadtbibliothek: 034328/38331

Fr. 11.04.2025     STADTBIBLIOTHEK   Vortrag mit Heinz Thieme „Das
Döbelner Land – Teil 1“ | 19.00 Uhr | Anmeldung in
Stadtbibliothek: 034328/38331

Sa. 12.04.2025   FRÜHJAHRSPUTZ | 09.00 Uhr | Treffpunkt: Stadtpark 
Veranstalter: Harthaer Heimatfreunde e.V.

Sa. 12.04.2025   SPORTPLATZ WIESENSTRASSE   Stadionweihe und
Generationstreffen | 15.00 Uhr | Ansprechpartner: LSV
99 Hartha e.V.

Sa. 12.04.2025   WAGNER’S Catering, Töpelstr. 4   Holter D´Polter
21.00 Uhr | Veranstalter: Wagner’s Catering

So. 13.04.2025   ÖFFNUNG HEIMATSTUBE | 14.00 bis 17.00 Uhr 
Veranstalter: Harthaer Heimatfreunde e.V.

Mi. 16.04.             STADTPARK   „Hartha im Osterglanz“
bis Mi. 10.00 Uhr – Besuch vom Osterhasen | Veranstalter: 
23.04.2025          Kindereinrichtungen und Jugend aktiv Harthe e.V.

Mi. 16.04.2025   GERSDORF Gaststätte „Lindenhof“   Langenauer 
Seniorentreffen | 14.00 Uhr | Ansprechpartner: 
Christiane Fischer

Mi. 16.04.2025   WENDISHAIN Pfarrscheune   Osterkaffee für Rentner
14.30 Uhr | Ansprechpartner: Ortsvorsteherin Conny
Zimmermann

Mi. 23.04.2025  STADTBIBLIOTHEK   Kalligrafie-Kurs 
mit Frank Niemann | 18.00 bis 20. 00 Uhr | Anmeldung 
in Stadtbibliothek: 034328/38331

Sa. 26.04.2025   WENDISHAIN Dorfplatz   Maibaum setzen 
17.00 Uhr | Veranstalter: Heimat- und Traditionsverein
Wendishain e.V.

Mi. 30.04.2025   SCHÜTZENPLATZ   Hexenfeuer 
18.00 Uhr | Veranstalter: PRO Hartha e.V.
19.30 Uhr ab Südstraße Lampionumzug

Vorschau Mai

Di. 06.05.2025    STEINA Gemeindehaus   Seniorentreff
14.00 Uhr | Veranstalter: Ortschaftsrat Steina

Sa. 10.05.2025   ARBEITSEINSATZ - kleine Parkanlagen Franz-Mehring-
Straße | 9.00 Uhr | Veranstalter: Harthaer Heimat-
freunde + IG „Wir für ein schöneres Hartha“

Sa. 10.05.2025   LANGENAU Sportplatz   Maibaumsetzen mit 
Mai-Feuer | 16.00 Uhr | Veranstalter: Langenauer 
Heimatfreunde

KULTURELLES
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KULTURELLES INFORMATIONEN AUS UNSEREN ORTSCHAFTEN

Steina

Aktuelles aus Stei -
na: Am 1. März
hieß es „Steina He-
lau“, im Gemeindehaus
fand der 1. Kinderfasching statt.
Über 20 Kinder fanden zum Teil mit
ihren Eltern den Weg dort hin. Mit
Musik, vielen Spielen und Tanz un-
ter Leitung von Gerlinde Körner

Wendishain
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Gersdorf Helau…

am Dienstag, dem 04.03.2025, schallte der Schlachtruf
durch das Haus der Kita „Krümelburg“.
Die kleinen Närrinnen und Narren
feierten ihren Fasching. Lustige
verkleidete Kinder als Feuerwehr-
mann, Spiderman, Schornsteinfe-
ger, Harlekin, Prinzessin, Fee und
sogar ein Detektiv komplettierten
die Auswahl der Kostüme. Nach ei-
nem gemütlichen Frühstück hatten
die Kinder bei Spielen wie Stuhl-
polonaise, Wettlauf mit dem Stek-
kenpferd, LKW Rennen, Schnüre
Wettessen, einer Disco und weite-
re Spiele, die jede Gruppe indivi-
duell aussuchte, viel Spaß.
Die bunte Schar der Kindergarten-
kinder zogen sogar durch die
Grundschule und überraschten die erstaunten Lehrer und Schüler der
ersten und zweiten bzw. der dritten und vierten Klasse mit Musik und ei-
nem Bonbonregen. Das Vesper mit Pfannkuchen bildete den Abschluss
des bunten Treibens.

Claudia Puhle, Erzieherin

Die „Wackelzähne“ der Kita Krümelburg absolvieren ihren Biblio-
theks-Führerschein

Zweimal haben die Vorschulkinder
Kindertagestätte Gersdorf die Bi-
bliothek in Hartha auf dem Markt
besucht, dabei erhielten sie erst
einmal ihren eigenen Bücherruck-
sack und eine Stempelkarte. Frau
Just führte die Gruppe durch die
verschiedenen Räume und erklär-
te dabei, dass die vielen Bücher al-
phabetisch und nach Altersgruppen geordnet sind und was man außer
Büchern noch ausleihen kann aber auch, wie das mit dem Ausleihen
überhaupt funktioniert. Genug Zeit blieb den Kindern noch, um die ver-
schiedensten Bücher und Spiele anzuschauen bzw. auszuprobieren.

wurde so ein lustiger Nachmittag gestaltet. Und die Kinder kamen in tol-
len Kostümen - damit war klar: Eintritt frei! Die schönsten Kostüme wur-
den durch eine Jury ermittelt und prämiert. Alle Gäste fanden die Veran-
staltung voll gelungen. Fazit, es bleibt keine Eintagsfliege.

Neben den Schönheiten, die uns
die erwachende Natur bringt, fin-
det man aber doch immer wieder
unerlaubte Ablagerungen von
Müll in der Natur. Völlig unver-
ständlich, da es im Landkreis ein
umfassendes Entsorgungssystem
gibt und ebenso auch Wertstoff-
höfe, wo viele Dinge ordnungsge-
mäß entsorgt werden können.
Deshalb liebe Bürger, Augen auf,
wenn jemand unsere schöne Hei-
mat so verschandelt.

Gersdorf

INFORMATIONEN AUS UNSEREN ORTSCHAFTEN

Allen Geburtstagskindern des Monats April viel Gesundheit, Frohsinn

und ein schönes neues Lebensjahr.

Vorschau auf den Mai: Dienstagstreff für Senioren am 6. Mai ab 14:00
im Gemeindehaus Steina.

Das Sommerfest 2025 findet in diesem Jahr am 23. August statt, also
schon mal vormerken.

Allen Einwohnern einen guten Start in den Frühling wünscht Carin Lau
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INFORMATIONEN AUS UNSEREN ORTSCHAFTEN

Der Feuerwehrverein Gersdorf e.V. sammelt in den Ortschaften
Gersdorf, Wallbach, Langenau, Schönerstädt, Neudörfchen und
Kieselbach am 10. Mai 2025 wieder Altpapier.
Bitte das Papier gut sichtbar bis 10 Uhr am Straßenrand ablegen.
Für Spenden aus anderen Ortschaften besteht die Möglichkeit das
Altpapier
direkt am Samstag, den 10. Mai von 8 bis 12 Uhr am Feuerwehrge-
rätehaus in Gersdorf in die bereitgestellten Container zu werfen.
Auf diesem Weg auch ein großes Dankeschön an all die langjähri-
gen Unterstützer der Sammelaktion.
Mit dem Erlös der Sammelaktion wird die Jugendarbeit in der Feu-
erwehr unterstützt.
Der Termin für die Oktobersammlung wird im Herbst 2025 gekannt
gegeben.

Mit frdl. Grüßen
Robert Prosch
Wehrleiter FF Gersdorf 
Kontakt: feuerwehrverein-gersdorf@web.de

feuerwehr.gersdorf@hartha.de

Frau Ruder und Frau Just besuch-
ten die Kinder auch zweimal in
Gersdorf.  Sie erzählten im Bilder-
buchkino die Geschichte vom „Le-
sewolf“ und testeten spielerisch
das Wissen der Vorschüler und
zum Schluss erhielten sie ihren
Führerschein, denn alle haben den
kniffligen Bibliotheks- Führer-
scheintest bestanden.

Claudia Puhle, Erzieherin

Mathematikolympiade der Klassen 3 und 4

Am 05.03.25 fand im Gymnasium Hartha die Mathematikolympiade    der
Klassen 3 und 4 Stufe (II) wie jedes Jahr statt.
Viele Stadt- und Landgrundschulen nahmen daran teil. Die Teilnehmer
der Grundschule Gersdorf erreichten in der Gesamtwertung mit 91 Punk-
ten einen hervorragenden 2. Schulplatz. Eine besondere Leistung errang
Tessa Köhler aus der Gersdorfer Klasse 4 mit einer Goldmedaille. Sie
darf deshalb im Mai 2025 am Mathematikwettbewerb Stufe (III) in
Chemnitz teilnehmen. Einen herzlichen Glückwunsch an alle 4 Teilneh-
mer der Grundschule Gersdorf.

J. Keul

Mathematik-Olympiade 
an der Harthaer Oberschule

Die Mathematik-Olympiade ist ein bundesweiter Wettbewerb, an
dem jährlich über 200.000 Schülerinnen und Schüler von Klasse 3
bis 13 teilnehmen. Bei der Olympiade geht es, ganz nach dem
olympischen Motto „Dabei sein ist alles“, vor allem um den Spaß
an der Herausforderung und um die Begegnung mit anderen Ma-
the-Fans. Zum Lösen der Aufgaben ist nicht ausschließlich Rechen-
kunst gefragt – es kommt vielmehr darauf an, präzise zu denken,
Wissen anzuwenden und kreative Lösungen für ungewöhnliche
mathematische Probleme zu finden.
26 Schülerinnen und Schüler aus den Klassenstufen 5 bis 9 nah-
men von der Harthaer Oberschule an der Schulstufe teil.
Schulsiegerinnen wurden Laura und Fiona aus der 5. Klasse. Silber
erknobelten sich Alwin aus der 6. Klasse und Johannes aus der 7.
Bronze erkämpfte sich Luca aus der 6. Klasse.
Für das Regionalamtsfinale am 03.04.2025 in Chemnitz qualifizier-
ten sich Laura, Fiona, Alwin und Johannes. Johannes war es auch im
letzten Schuljahr geglückt.
Wir drücken den 4 Mathe-Fans alle Daumen!

H. Bernstein
(Mathe-Fachzirkelleiterin)

GRUNDSCHULE GERSDORF PESTALOZZI-OBERSCHULE IN HARTHA
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Planspiel Börse 24/25

Auch in diesem Schuljahr nahmen
die Klassen 10a und 10b wieder am
alljährlichen Planspiel Börse der
Sparkasse teil.  
Nach einer theoretischen Einfüh-
rungsstunde durch zwei Mitarbei-
ter der Sparkasse in Hartha konn-
ten die Schüler in Dreier- oder Vie-
rerteams loslegen und mit 50.000
Euro fiktivem Startkapital an der
Börse spekulieren. Dabei sollten die Schüler und Schülerinnen versu-
chen, ihr Startkapital zu vergrößern, indem sie Aktien oder Wertpapiere
von internationalen aber auch deutschen Firmen kaufen konnten. 
Zwei Teams der Pestalozzi-Oberschule Hartha konnten solche Gewinne
erzielen, sodass diese am 17.03.25 zur Abschlussfahrt aller besten Klas-
sen ihrer jeweiligen Schule nach Leipzig eingeladen wurden. Neben ge-
meinsamen „Pizza essen“ waren auch ein Ausflug zum Bowling sowie
auf den Leipziger Flughafen Aktivitäten dieses Ausfluges. 
Neben der Gewinnmaximierung wurde auch auf die Nachhaltigkeit ge-
schaut. Hier wurden vor allem die Schüler und Schülerinnen belohnt,
welche vorrangig bei Unternehmen Wertpapiere kauften, die besonders
auf das Thema Umweltschutz im Fokus haben.  

A. Gasch (FL Gk)

PESTALOZZI-OBERSCHULE IN HARTHA VEREINE

VEREINE

*Black Diamonds Hartha e.V. –
Wo Tanz funkelt und Leidenschaft lebt*

Wenn sich der Vorhang hebt und die ersten Takte erklingen, gibt es nur
noch eins: die Bühne, das Licht, die Musik – und uns! Mit jedem Schritt
erzählen wir eine Geschichte, mit jeder Bewegung lassen wir Emotionen
sprechen. Wir sind die Black Diamonds Hartha – 47 Tänzerinnen und
Tänzer, die mit Leidenschaft, Kraft und Eleganz das Publikum begeis -
tern.

Unsere Tanzfamilie wächst mit jeder Generation:
• Tiny Diamonds (3 bis 5 Jahre) – Die Kleinsten, die mit viel Spaß erste

Schritte wagen.
• Mini Diamonds (6 bis 9 Jahre) – Voller Energie und Freude an neuen

Herausforderungen.
• Little Diamonds (10 bis 15 Jahre) – Die Zukunft des Showtanzes mit

sprühendem Ehrgeiz.
• Black Diamonds (ab 15 Jahre – open end!) – Ausdrucksstark, facet-

tenreich, beeindruckend.

Wir trainieren in der Dresdner Straße 84 in Hartha, doch unser Zuhause
ist überall dort, wo das Parkett zum Leben erwacht. Unsere Auftritte füh-
ren uns auf kleine und große Bühnen, auf Feste, Stadtfeiern und Tanz-
wettbewerbe. Auch dieses Jahr stehen wir wieder dort, wo wir am lieb-
sten sind: im Rampenlicht.

30.04. Hexenfeuer Hartha
24.06. Brunnenfest Hartha
28.06. Bergfest Freiberg
05.09. Spätsommer Waldheim
09.09. Schulanfang Hartha
21.09. Tanzfest Mittweida
15.11. Tanzfest Döbeln
Winterzeit: Weihnachtsmärkte in Rochlitz & Hartha

Unsere Geschichte ist geprägt von einzigartigen Momenten: Auftritte
bei den Tagen der Sachsen, Tanzfeste in Döbeln, Meißen und Nossen,
Auftritte in Österreich und sogar ein Sonderpreis für eine Choreografie
zur Akzeptanz sexueller Vielfalt. Und wir wachsen weiter – mit neuen
Ideen, kreativen Choreografien und einem geplanten Tanzlager im Tö-
pelwinkel im nächsten Jahr.

Damit wir weiterhin gemeinsam Großes auf die Beine stellen können,
freuen wir uns über Menschen, die mit uns tanzen, uns unterstützen
oder uns einfach begleiten möchten. Wer sich für Tanz begeistert, wer
als Sponsor ein Stück unserer Reise mitgestalten oder als helfende
Hand unser Team stärken möchte, ist herzlich willkommen.

Folgt uns auf Instagram (@blackdiamondshartha) & Facebook (Black
Diamonds), taucht ein in unsere Welt und erlebt, was uns antreibt.

Black Diamonds Hartha – weil Tanz mehr ist als Bewegung.
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VEREINE

Zwei große Ereignisse für den LSV 99 
Hartha am 12.04.2025

Erneut wird, aufgrund sehr positiver Resonanz nach der letzten Veran-
staltung, ein Generationstreffen ehemaliger Leichtathleten stattfinden.
Ehemalige Leichtathleten aus verschiedensten Regionen Deutschlands
finden sich am 12. April zum Erinnern, Feiern und Austauschen zusam-
men.
Ganz besonders freuen wir uns an diesem Tag auf ein weiteres Ereignis.
Um 15.00 Uhr findet auf dem Sportplatz an der Wiesenstraße die Umbe-
nennung des Komplexes in „Manfred-Anker-Sportpark“ statt. Alle, die
unseren ehemaligen Trainer kannten, wissen um sein Engagement, sei-
nen unermüdlichen Einsatz für „seinen“ Verein und um seine Verdienste
für den Sport in der Region. Wir danken allen, die diese Entscheidung
mitgetragen haben und freuen uns, dass Manfred Anker diese Ehre zu-
teilwird.
Besonderer Dank geht an die „Freien Wähler“ von Hartha, die die 
Gestaltung der Fassade, das Namensschild und dessen Beleuchtung
organisieren und zum Teil finanzieren. Herzlichen Dank auch den Fir-
men EGH-Hartha, Malerfirma Sven Müller sowie der Feldmann GBR
für Ihre Teilfinanzierung und tatkräftige Unterstützung durch Eigen-
leistung. 
Wir würden uns über möglichst viel Publikum aus Hartha und Umge-
bung freuen, dass an dieser Würdigung teilnimmt und laden hiermit In-
teressierte zu diesem Festakt ein. 

LSV 99 Hartha

Das 4. Quad & ATV Wintertreffen am 08.03.2025 
in Hartha

Am 8. März 2025 fand auf der Stockcar-Strecke in Hartha unser 4. Quad
& ATV Wintertreffen statt. Die Veranstaltung zog zahlreiche Teilnehmer
und Besucher an, die sich auf einen Tag voller Spaß, Action und Gemein-
schaft freuten.

Vielfältige Streckenangebote

Wir hatten ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet, das für je-
den etwas bot. Für die kleinen Besucher gab es eine speziell angelegte
Kinderstrecke, die es den Kindern ermöglichte, sicher und mit viel Freu-
de ihre ersten Erfahrungen auf Quads und ATVs zu sammeln.
Die ATV-Strecke war für die etwas erfahreneren Fahrer gedacht und bot
spannende Herausforderungen. Hier konnten die Teilnehmer ihre Fahr-
künste unter Beweis stellen und die Leistungsfähigkeit ihrer Fahrzeuge
testen.
Ein Highlight der Veranstaltung war die große Strecke, die für alle Teil-
nehmer zugänglich war.
Diese Strecke ermöglichte es den Fahrern, sich in einem größeren Rah-
men auszutoben und die verschiedenen Quads und ATVs in vollem Um-
fang zu erleben.
Für die Abenteuerlustigen gab es zudem eine Trailstrecke, die durch ab-
wechslungsreiches Gelände führte und den Fahrern die Möglichkeit bot,
die Natur hautnah zu erleben. Eine Wippe sorgte für zusätzlichen Spaß
und Herausforderungen, bei denen Geschicklichkeit und Balance ge-
fragt waren.

Händler und Verpflegung

Neben den Fahrstrecken waren auch verschiedene Händler vor Ort, die
eine Vielzahl von Zubehör und Ausstattungen für Quads und ATVs anbo-
ten. Die Besucher hatten die Gelegenheit, sich über die neuesten Pro-
dukte zu informieren und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.
Für das leibliche Wohl sorgte der MSC Hartha bestens. Der MSC Hartha
hatte verschiedene Essensstände eingerichtet, die eine Auswahl an
Speisen und Getränken anboten. So konnten sich die Teilnehmer nach
den aufregenden Fahrten stärken und neue Energie tanken.

Fazit

Das 4. Quad & ATV Wintertreffen in Hartha war ein voller Erfolg. Die
Kombination aus spannenden Fahrstrecken, einem vielfältigen Angebot
an Händlern und der Möglichkeit, sich mit anderen Quad- und ATV-En-
thusiasten auszutauschen, machte die Veranstaltung zu einem unver-
gesslichen Erlebnis. Die positive Stimmung und die Begeisterung der
Teilnehmer zeigten, dass solche Treffen eine wichtige Rolle in der Ge-
meinschaft der Quad- und ATV Fahrer spielen. Wir freuen uns bereits auf
das nächste Treffen!

Obwohl das Wetter im März noch
nicht so richtig mitspielte, wollte-
nu nsere Klienten unbedingt wie-
der eine Mittagsausfahrt unter-
nehmen. Diesmal besuchten wir
das Talgut in Lauenhain.

Bei einem schönen Wein und
schöner Atmosphäre schmeckte
das Essen gleich nochmal so gut.

Wir kommen gern wieder.

Doreen Uhlig, 
Ergotherapeutin
Care Palace

SENIORENPFLEGEHEIM CARE PALACE HARTHA
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INFORMATIONEN AUS DEM STADTGESCHEHEN

DIAKONIE TAGESPFLEGE „ZUM ALTEN STADTGUT“ HARTHA

Kein Platz für Frühjahrsmüdigkeit!

Sportlichen Besuch hatten wir in diesem Monat
vom Physiotherapie & Rehazentrum Hartha. 
Ein Physiotherapeut zeigte uns Übungen zur
Sturzprophylaxe und Stärkung unserer Musku-
latur. Bei gemeinsamen Partnerübungen
musste man sich auf den Anderen einstellen,
gar nicht so einfach! 
Die 5. Jahreszeit zeigte sich bunt und mit viel
Geschunkel! Einige tolle Kostüme waren da-
bei, welche uns schmunzeln ließen.
Für den 8. März gestalteten wir Dosen und
pflanzten ein Blümchen hinein. Die Frauen
machten sich damit selbst eine kleine Freude
und unsere Männer hatten gleich eine Auf-
merksamkeit für ihre Frauen und Töchter zu
Hause.
Eine Woche war unsere „Glückswoche“. Dabei
bastelten wir kleine Glückskäfer. Auf diesem
fand ein kleiner Spruch Platz, welcher unseren
Gästen oder einem lieben Freund oder Ange-

hörigen ein Lächeln auf die Lippen gezaubert
hat. 
Zu Gast war bei uns auch Frau Brunner. Sie
kennt sich mit Handarbeiten sehr gut aus und
jeder konnte sich mit ihrer Hilfe ein Glücks-
würmchen basteln. Dieses ziert nun so man-
che Handtasche.
Gemeinsam mit Klienten vom „Zwischenstopp“
der Diakonie nahmen wir am 19. März an der

landesweiten Pflanzaktion „Vergiss?Mein!
Nicht“ teil. Damit wollen wir das Bewusstsein
für den Umgang mit Menschen mit Demenz stär-
ken. Es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft zu-
sammenstehen, um ihr Leben und das ihrer An-
gehörigen zu verbessern. Dazu pflanzten wir auf
unsere Grünflächen Vergissmeinnicht. Auch
Frau Walther vom Rathaus beteiligte sich daran,
vielen Dank noch einmal dafür!

SENIORENPFLEGEHEIM SCHÖNERSTÄDT

„Schönerstädt Helau“

So unser Schlachtruf zum Fasching
am Faschingsdienstag.
Viele Bewohnerinnen und Bewoh-
ner kamen im Kostüm oder hatten
zumindest ein Hütchen und auch
die Mitarbeiter hatten sich verklei-
det.
In diesem Jahr begrüßte das Prin-
zenpaar die Bewohner und eröff-
nete die Tanzrunde.
Zum Kaffee gab es Quarkspitzen,
durch das Programm führte DJ
Swen und das Betreuungsteam
hatte wieder ein super Programm
vorbereitet. Die Bewohner amü-
sierten sich, das Tanzbein wurde geschwungen und auch die Schunkel-
runden durften nicht fehlen. Ein sehr schöner Nachmittag wurde mit
dem gemeinsamen Abendessen in gemütlicher Runde beendet.

Der Frühling lässt sein blaues Band…

Zeilen aus dem Frühlingsgedicht
„Er ist´s“ von Eduard Möricke.
Endlich die ersten Sonnenstrah-
len, Temperaturen schon um die
20°C und die ersten Frühjahrsblü-
her im Haus und auch im Park zu
sehen. Da Ostern bald vor der Tür
steht wurden die Wohnbereiche
und das Foyer geschmückt. Die Be-
wohnerinnen und Bewohner ha-
ben gebastelt, um selbst für Deko-
ration zu sorgen, welche jetzt die
Tische in den Aufenthaltsräume
schmückt.
Auch die erste Ausfahrt bei strah-
lenden Sonnenschein wurde schon unternommen, sie führte nach Po-
delwitz. Nach dem leckeren Mittagessen und einem Eisbecher, verweilte
die Reisegruppe noch im Park und hat die Zeit und das Wetter genossen.
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Let´s Party! – Lasst uns feiern! 

Die mit bunten Hüten maskierten und lustig geschminkten Seniorinnen
und Senioren schunkelten und feierten ausgelassen zu unserer Fa-
schingsparty.
Ein tolles Programm hat sich auch wieder unser Betreuungsteam einfal-
len lassen.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die diesen besonderen Tag mitge-
staltet und für eine wunderbare Faschingsstimmung gesorgt haben!

SENIORENPFLEGEHEIM PFLEGE MIT HERZ HARTHA

In unserer kreativen Bastelstunde wurde schon an Ostern gedacht.
Schnell die Pappen in Form gebracht und ran an Farbe und Pinsel. Was
es wohl werden wird?

Mit einer fröhlichen Feier wurden
unsere Frauen mit den Gästen der
Tagesbetreuung zum Frauentag
gewürdigt. Der Mundharmonika-
spieler Herr Wolf aus dem Erzge-
birge sorgte in unserer ge-
schmückten Cafeteria für beste
Stimmung.
Unsere Frauen bekamen im Zeichen ihrer Wertschätzung eine Rose und
ein köstliches Getränk.

Und wieder stand ein ganz besonderer Geburtstag an. Herta
Woydt feierte ihren 102. Geburtstag. Zu den Gratulanten gehörten
auch unserer Bürgermeister Herr Kunze und Pflegedienstleiterin
Marion Fenske (hier auf dem Bild). 

INFORMATIONEN AUS UNSERER KIRCHGEMEINDE

Termine in unseren Kirchgemeinden

GOTTESDIENSTE

6. April
09.00 Uhr     in Wendishain Predigtgottesdienst Pfrn. Willig
10.15 Uhr       in Schönerstädt Predigtgottesdienst Pfrn. Willig

13. April
10.15 Uhr      in Hartha Gottesdienst mit Taufgedächtnis

und Umzug aus der Kapelle in die Kirche         Pfr. Schindler
10.30 Uhr      in Gersdorf Festgottesdienst zur Konfirmation   Pfrn. Willig

17. April         Gründonnerstag     
18.30 Uhr      in Seifersdorf Abendmahlsgottesdienst Pfrn. Willig
19.45 Uhr      in Wendishain Abendmahlsgottesdienst          Pfrn. Heyroth

18. April        Karfreitag
09.00 Uhr     in Schönerstädt Abendmahlsgottesdienst           Pfrn. Willig
10.15 Uhr      in Gersdorf Abendmahlsgottesdienst Pfrn. Willig
14.00 Uhr      in Hartha Musikalische Passionsandacht             Pfrn. Willig

20. April
06.00 Uhr     in Großweitzschen Osternachtsfeier Pfrn. Willig 
10.15 Uhr      in Hartha Festgottesdienst Pfr. Schindler
10.15 Uhr      in Schönerstädt Festgottesdienst Pfrn. Willig

21. April        Ostermontag            
09.00 Uhr     in Gersdorf Festgottesdienst Pfrn. Willig
09.00 Uhr     in Wendishain Festgottesdienst Pfrn. Heyroth
10.30 Uhr      in Mockritz Festgottesdienst Pfrn. Willig
17.00 Uhr      in Seifersdorf Festgottesdienst Pfrn. Willig

27. April
09.00 Uhr     in Großweitzschen Predigtgottesdienst           Pfr. Schindler
10.15 Uhr      in Schönerstädt Predigtgottesdienst Pfrn. Willig
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WIR SUCHEN DICH

Du weißt nicht, was Du in den nächsten Monaten machen sollst?
Dann haben wir etwas für Dich: eine Stelle im Bundesfreiwilligen-
dienst hier auf dem Friedhof in Hartha. Frische Luft, ein nettes
Team, ganz viel Natur - und es gibt Interessantes und Neues zu ent-
decken.

Ist Dein Interesse geweckt? Dann schau Dir das hier an:
https://friedhof.kirche-hartha.de oder melde Dich bei Herrn Mar-
kert, Telefon 0157/80245600.

INFORMATIONEN AUS UNSERER KIRCHGEMEINDE

GEMEINDEKREISE

Donnerstag, 3. April 
14.00 Uhr in Hartha Lesecafé

Donnerstag, 3. April
19.00 Uhr in Hartha Landeskirchliche Gemeinschaft

Montag, 7. April
14.00 Uhr in Hartha Frauen- und Mütterkreis

Mittwoch, 9. April
19.30 Uhr in Hartha Frauentreff

Donnerstag, 10. April 
14.00 Uhr in Großweitzschen Seniorenkreis

Donnerstag, 10. April
19.00 Uhr in Großweitzschen Männerkreis

Donnerstag, 10. April
19.00 Uhr in Hartha Landeskirchliche Gemeinschaft

Montag, 14. April
14.30 Uhr in Gersdorf Bibelstunde

Donnerstag, 17. April
14.00 Uhr in Diedenhain Bibelkreis

Donnerstag, 17. April
19.00 Uhr in Hartha Landeskirchliche Gemeinschaft

Donnerstag, 24. April 
19.00 Uhr in Großweitzschen Frauenkreis

Donnerstag, 24. April
19.00 Uhr in Hartha Landeskirchliche Gemeinschaft

CHRISTENLEHRE

in Gersdorf 1.+2. Klasse          freitags 11.30 Uhr
3.+4. Klasse         mittwochs 12.30 Uhr
5.+6. Klasse         mittwochs 15.00 Uhr

in Großweitzschen        1.-6. Klasse           freitags 16.00 Uhr
in Hartha 1.-6. Klasse           dienstags 14.45 Uhr

KONFIRMANDEN

Sonnabend, 5. April      Ausflug nach Wittenberg 
(Anreise nach Absprache in den Gruppen)

KURRENDE

in Gersdorf donnerstags 15.30 Uhr
in Großweitzschen        freitags 16.00 Uhr
in Hartha dienstags 15.30 Uhr

KANTOREI

in Wendishain montags 19.45 Uhr in der Pfarrscheune
in Hartha dienstags 19.30 Uhr im Diakonat
in Gersdorf mittwochs bzw. donnerstags 19.30 Uhr 

im Pfarrhaus

NOTENCHAOTEN            freitags 19.30 Uhr im Diakonat Hartha

Monatsspruch März 2025: 

Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, 
sollt ihr ihn nicht unterdrücken Levitikus 19,33

SONSTIGES

genialsozial sucht wieder Arbeitsplätze 
für den guten Zweck!

Mit vielen kleinen Kräften können große Dinge bewirkt werden. So auch
am Aktionstag von genialsozial, der dieses Jahr am 24. Juni 2025 statt-
findet. Einen Tag lang tauschen Schülerinnen und Schüler die Schulbank
gegen einen Arbeitsplatz. Mit dem erarbeiteten Geld werden Projekte,
die junge Menschen in ärmeren Regionen der Welt, aber auch im Umfeld
ihrer eigenen Schule einsetzen, unterstützen. So werden Lebens- und
Bildungschancen in Sachsen und der Welt verbessert und die Zukunfts-
perspektiven von vielen Menschen zum Positiven gewendet. Über 250
Schulen und ca. 30.000 Schülerinnen und Schüler in ganz Sachsen ha-
ben sich bereits für den Aktionstag 2025 angemeldet.

Diese engagierten Jugendlichen suchen nun in allen Kommunen Sach-
sens nach Arbeitgebern, die ebenfalls Lust haben, Dinge zum Guten zu
verändern. Gibt es in Ihrem Unternehmen Tätigkeiten, die liegen geblie-
ben sind und von einem Schüler oder einer Schülerin am Aktionstag
übernommen werden können? Nutzen Sie die Gelegenheit, diese Aufga-
ben anzugehen und gleichzeitig am Aktionstag mit jungen Menschen in
Kontakt zu kommen und diese für Ihre Branche zu interessieren. Sollten
Sie jungen Menschen in Ihrem Unternehmen willkommen heißen wol-
len, inserieren Sie Ihr Ein-Tages-Jobangebot gerne unter www.local-
work.de/genialsozial.
Mehr Informationen zum genialsozial Aktionstag finden Sie unter:
www.genialsozial.de

www.hartha.de
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SONSTIGES

21.04.2025, 14:00 Uhr 
Klosterführung am Ostermontag

zWährend einer Führung durch die Klosteranlage können die Besucher
hinter die Mauern der noch erhaltenen historischen Gebäude sehen und
dabei Interessantes aber vielleicht auch Überraschendes über das Le-
ben und Wirken der Zisterzienser erfahren.
Der Treffpunkt ist vor dem Abthaus.

26.04. & 27.04.2025
Ein Wochenende voller feiner Handwerkskunst –
Kunsthandwerkermarkt

„Traditionelles Handwerk an historische Orte zu bringen“ – so lautet das
Konzept des 2tägigen Kunsthandwerkermarktes, den Andreas Wolf zu-
vor bereits in anderen Locations organisiert hat.
In diesem Jahr wird er nun das erste Mal mit seinen zahlreichen ausge-
suchten Künstlern und Kunsthandwerkern aus mehreren Bundeslän-
dern im Kloster Buch „Erlesenes, Schönes, Verrücktes und Nützliches
aus deren Werkstätten“ präsentieren.
Besucher dürfen gespannt sein auf handgefertigte Stücke und individu-
elle Arbeiten – von Keramik über Schmuck, Holz- und Lederarbeiten, be-
sondere Hüte bis hin zu Objekten aus Papier oder Glas.
Auch für das leibliche Wohl ist vor Ort gesorgt.

27.04.2025, 14:00 Uhr 
Ausstellungseröffnung im Abthaus
Thomas Kube: Zwischen An- und Abflug
Fotografien von der heimischen Vogelwelt

„Zwischen An- und Abflug" heißt die neue Aus-
stellung im Abthaus des Klosters Buch, die ab
27.04.2025 bis 20.07.2025 präsentiert wird.
Bei der Fotoschau handelt es sich aber keines-
wegs um Motive von Flugzeugen oder Flugha-
fen. Vielmehr zeigt der Grimmaer-Pressefoto-
graf Thomas Kube dort öffentlich Motive seiner zweiten fotografischen
Leidenschaft - der Vogel- und Naturfotografie. Während er als Fotojour-
nalist sonst überwiegend Menschen vor der Linse hat, widmet sich Kube
in seiner Freizeit seit einigen Jahren wieder verstärkt der Vogelwelt in
der sächsischen Heimat. Früher war Thomas Kube, der seit 2004 auch
der Leiter vom Fotoverein Grimma ist, sogar Mitglied in der Fachgruppe
Ornithologie Leipzig im Kulturbund der DDR. Sein Fachwissen über die
heimische Vogelwelt hat er sich ausschließlich autodidaktisch angeeig-
net und er gibt es auch gern an Interessierte weiter.
"Wie in der Sportfotografie ist es auch in der Vogelfotografie wichtig,
dass man Vorkenntnisse besitzt. Dadurch kann man Abläufe und Ereig-
nisse voraussehen, was bei flinken wilden Vögeln von Vorteil ist", be-
kräftigt der gebürtige Leipziger. Dennoch geht es ohne gute Tarnung und
ganz viel Ausdauer nicht. Und so sitzt der Fotograf oft schon früh in der
Dämmerung und dann auch stundenlang in seinem tragbaren Fotover-
steck. Die meisten Motive sind an den Brutplätzen der Vögel entstan-
den. Aber immer unter der Maßgabe, dass das Brutgeschehen nicht ge-
fährdet ist.“
Neugierig geworden? Im Kloster Buch an den Wänden im Abthaus kön-
nen Amsel, Drossel, Fink und Star vom 27.04.2025 bis 20.07.2025 wäh-
rend der regulären Öffnungszeiten auf großformatigen Fotoleinwänden
betrachtet werden. (Text: Thomas Kube)
Ausstellungszeitraum: 27.04.2025 – 20.07.2025

01.05.2025, 14:00 Uhr 
Klosterführung 

Während einer Führung durch die Klosteranlage können die Besucher
hinter die Mauern der noch erhaltenen historischen Gebäude sehen und
dabei Interessantes aber vielleicht auch Überraschendes über das Le-
ben und Wirken der Zisterzienser erfahren.
Der Treffpunkt ist vor dem Abthaus.

12.04.2025, 09:00 Uhr 
Bauernmarkt 

Zum Bauernmarkt bieten über 90 Direktver-
markter und Händler ihre Erzeugnisse aus eige-
nem Anbau, eigener Aufzucht und Herstellung
sowie handwerkliche und kunsthandwerkliche
Produkte an. 
Das Sortiment reicht von Fisch über Fleisch-
und Wurstwaren bis hin zu Käse und Backer-
zeugnissen. Frische Produkte direkt vom Bau-
ernhof, selbstgemachte Liköre und Nudeln, Honig, Kräuter- und Pflan-
zenprodukte, Obst, Gemüse aber auch Gewürze sind vertreten. 
An den (kunst-)handwerklichen Ständen gibt es u.a. unterschiedlich-
ste Keramik, Blaumalerei (u.a. Milchkannen, Krüge, Eimer), Holzarbei-
ten, ein großes Sortiment an Korbwaren sowie handgefertigten
Schmuck. Neben textilen Produkten aus Filz, Pantoffeln, bunten Stoff-
taschen oder Kissenhüllen gibt es Gravur- und Goldschmiedearbeiten,
Gartenaccessoires, handgefertigte Seifen, Papierfaltkunst und Ge-
schenkartikel.
Ebenso sind Uhrmacherhandwerk, Puppendoktor und eine Kaffeeröste-
rei vor Ort. 
Um 12:00 Uhr gibt es in der Gutskapelle ein Mittagsgebet.
13:00 Uhr startet eine Führung durch die Klosteranlage, Treffpunkt ist
vor dem Abthaus. 
Für das leibliche Wohl sorgen wie immer die Mitarbeiter des Förderver-
eins Kloster Buch e.V.

18.04.2025, 14:00 Uhr 
Abthausführung am Karfreitag

Um 14:00 Uhr besteht die Möglichkeit, an einer Führung durch das Abt-
haus teilzunehmen.
Vom 1. Obergeschoss bis in den Keller gibt es viel zu entdecken und zu
erfahren. Natürlich werden auch die restaurierten Museumsräume da-
bei nicht zu kurz kommen. Ein Highlight dürfte aber mit Sicherheit die
Abtstube sein.

19.04.2025, 14:00 Uhr 
Klosterführung am Karsamstag

Während einer Führung durch die Klosteranlage können die Besucher
hinter die Mauern der noch erhaltenen historischen Gebäude sehen und
dabei Interessantes aber vielleicht auch Überraschendes über das Le-
ben und Wirken der Zisterzienser erfahren.
Der Treffpunkt ist vor dem Abthaus.

20.04.2025, ab 11:00 Uhr 
Mittagsbuffet am Ostersonntag

Den Ostersonntag entspannt in Familie verbringen und sich mit einem
leckeren und abwechslungsreichen Mittagsbuffet verwöhnen lassen –
das geht wieder im Kloster Buch.
Einlass ist ab 11.00 Uhr, die Eröffnung des Mittagsbuffets um 12.00 Uhr.
Veranstaltung mit Voranmeldung
Tel.: 034321/68592
Email: KlosterBuch@t-online.de

20.04.2025, 14:00 Uhr 
Klosterführung am Ostersonntag

Während einer Führung durch die Klosteranlage können die Besucher
hinter die Mauern der noch erhaltenen historischen Gebäude sehen und
dabei Interessantes aber vielleicht auch Überraschendes über das Le-
ben und Wirken der Zisterzienser erfahren.
Der Treffpunkt ist vor dem Abthaus.

Veranstaltungen im Kloster Buch: 



STADTANZEIGER HARTHA 4/202518 DONNERSTAG, 3. APRIL 2025

C

M

Y

K

SONSTIGES

Veranstaltungen im Kulturbahnhof Leisnig im April

Die nächsten Veranstaltungen im Kulturbahnhof Leisnig können Sie sich
schon mal notieren. 
Weitere Informationen gibt es auch auf unserer Homepage 
www.bahnhof-leisnig.de, auf Instagram bahnhof.leisnig und – ganz neu
– unserem WhatsApp-Kanal!

Am Donnerstag, den 10.4. um 19:00 Uhr: Lesung und Konzert
liest der Leipziger Journalist und
Autor Mark Daniel aus seinem
neuen Buch „Bahn-Bingo" schrä-
ge Erlebnisse rund um Reisen mit
der Deutschen Bahn vor. Unser
Bahnhof liefert da den passenden
Rahmen. Begleitet wird er von
dem Musiker auf Liedertour Gun-
ter Schwarz.

Am Karfreitag, den 18.4.: Dampflok und Biergarten
Mit dem Osterhasen auf Dampflokfahrt
Mit der IG Dampflok Nossen e. V. geht es entlang der Freiberger Mulde
von Nossen nach Leisnig, wo man gemütlich einkehren kann, bevor die
Fahrt wieder zurückgeht.
Es gibt zwei Fahrten ab Nossen, eine morgens um 9:00 Uhr (Rückfahrt
12:30 Uhr) und eine um 13:00 Uhr (Rückfahrt 16:30 Uhr). Natürlich ist ei-
ne Fahrt auch umgekehrt von Leisnig über Döbeln nach Nossen und zu-
rück möglich.
Unser Biergarten ist an diesem Tag ganztägig geöffnet und wir hoffen
auf herrliches Frühlingswetter.

Am Samstag, den 19.4. ab 21:00 Uhr: Disco Sonderbar
findet die legendäre Sonderbar zum zweiten Mal im Kulturbahnhof
statt.
Zu lässigen Beats und guten Drinks von unserer Bar lässt es sich feiern
und tanzen. 

Am Donnerstag, den 1. Mai ab 11:00: Saisoneröffnung
Am Tag der Arbeit ist offizielle Eröffnung der Biergartensaison am Kul-
turbahnhof Leisnig und des Musiksommers mit Livemusik. Lasst euch
überraschen, bringt schönes Wetter und gute Laune mit!

Familie Osterhase und ihre Gäste 
eröffnen die Talsperrensaison 
in Kriebstein

Jahr für Jahr treffen sich am Kar-
freitag die Märchengesellschaft
des Mittelsächsischen Kultursom-
mers und die Osterhasen-Familie
an der Talsperre in Kriebstein, um
den Frühling aufzuwecken und die
neue Saison einzuläuten. 
Märchenkönig Frank I. von der
Märchenburg Kriebstein nebst Ge-
folge und über 30 weitere Mär-
chenfiguren freuen sich mit den
Osterhasen auf ein Wiedersehen
mit den Kindern, ihren Eltern,
Großeltern, Freunden und Be-
kannten.
Aber bevor es soweit ist, stellen
sich in einer kleinen Spielszene
um 10.00 Uhr Familie Osterhase
und ihre Gäste aus dem Märchen-
land auf der Freilichtbühne vor. 
Denn es herrscht große Aufregung
im Märchenland der Gebrüder Grimm. Weit angereister Besuch aus dem
Märchenbuch von Hans Christian Andersen hat sich angekündigt. So
kommen die Schneekönigin, der Soldat mit seinem Feuerzeug und die
Prinzessin auf der Erbse Doch damit nicht genug, denn noch weitere illu-
stre Märchenfiguren aus 1001 Nacht, wie der Sultan mit seiner Sultani-
ne, Aladin mit der Wunderlampe und der Seefahrer Sindbad  geben sich
in Kriebstein die Ehre. 
Sie alle freuen sich über dieses Treffen, haben doch noch nie so viele
Märchenfiguren die Saison eröffnen können.
Alle Kinder, die den Osterhasen oder Märchenfiguren ein selbstge-
maltes Bild übergeben, erhalten als Dankeschön einen RHG-Schoko-
Osterhasen. Auch vor Ort kann man noch ein Ausmalbild verschönern
und sich damit dieses süße Geschenk sichern. Zudem kann jeder klei-
ne Künstler, der sein Kunstwerk mit Namen, Alter und Adresse/Tele-
fonnummer versieht, noch etwas gewinnen, denn aus allen Bildern
werden Familienkarten für eine Schifffahrt auf der Talsperre Krieb-
stein, den Besuch auf der Burg der Märchen und für das Schloss der
Sagen auf Schloss Rochsburg verlost. Darüber hinaus werden alle 
Bilder am 12. und 13. Juli auf der Märchenburg in Kriebstein ausge-
stellt.
Im Hafengelände dreht sich an allen Osterfeiertagen das Kinderka-

russell, ein DJ sorgt für die richti-
ge Musik, man kann sich beim
Kinderschminken oder Tattoo-
Zeichnen verschönern lassen,
oder  sich kreativ an der Bastel-
straße rund um das Osterei betä-
tigen. 
Zu einem lustigen Osterprogramm
lädt das Puppentheater „Sternen-
zauber“ für den Karfreitag und
Samstag seine kleinen Gäste ein
und am Ostermontag können sich
alle Kinder auf ein Mitmachkon-
zert mit KESS und seine tierisch
coolen Freunde freuen. 

Saisoneröffnung mit der Familie Osterhase
18. April 2025, Besucherzentrum/Kriebstein 
Beginn: 10.00 Uhr

Das MärchenMiskusTeam / Foto:
Miskus                                                                                           

Die Osterhasen-Familie / Foto:
Miskus

Anzeigentelefon: 037208/876-199 
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